
 Bei dem Ereignis mit dem Ballon konnte durch 
gute Notfallvorbereitungen gut mit dem Ereignis 
umgegangen werden, obwohl diese Situation 
natürlich nicht vorhergesehen worden war. 

 Außer zu mechanischen Beschädigungen und 
Feuer bzw. Explosion können unbemannte 
fliegende Objekte zu Kurzschlüssen führen, wenn 
sie mit Stromleitungen in Kontakt kommen. Das 
kennt man z.B. von metallbeschichteten Ballonen 
in S-Bahn-Schächten.

Was können Sie tun?
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„Gut bekannte” Flugobjekte
Unbemannte Luftfahrzeuge (Drohnen) werden immer häufiger eingesetzt. Sie können legitim zu Unterhaltungs-
zwecken, in der Landwirtschaft, für Umwelt- oder Inspektionszwecke genutzt werden und sind inzwischen so 
häufig wie Modellflugzeuge. Es gibt aber auch Bedenken, dass es in Industrieanlagen beim Einsatz von Drohnen 
zu Beschädigungen bzw. Feuer und Explosion kommen kann. Es ist schon geschehen, dass militärische Drohnen 
gegen Industrieanlagen genutzt wurden. Die Verwendung von Drohnen unterliegt in der EU und der Schweiz 
gesetzlichen Bestimmungen, auch hinsichtlich Industrieanlagen; in Deutschland gibt es ein Hinweisblatt für 
Störfallbetriebe (KAS 45).

Wussten Sie?
 Wenn Sie Begehungen machen – schauen Sie auch 

mal nach oben.
 Alle Beobachtungen zu ungewöhnlichen 

Luftbewegungen sollen gemeldet werden.
 Dies gilt besonders für Zeiten, in denen mit 

Feuerwerken oder Ballonfahrten zu rechnen ist.
 Falls Sie in der Nähe einer Chemieanlage oder eines 

Chemikalienlagers wohnen, weisen Sie bitte Ihre 
Nachbarn auf die Gefahren hin.

 Falls in Ihrer Anlage Drohnen eingesetzt werden, soll 
es dafür ein Freigabeprozedere geben.

Es ist auch schon vorgekommen, dass Feuerwerksraketen in Bereichen, 
in denen brennbare Materialien gelagert wurden, als Zündquellen 
gedient haben. 
Himmelslaternen werden in letzter Zeit häufig anstelle von oder in 
Ergänzung zu Feuerwerksraketen genutzt. Sie sind nicht nur auch 
Zündquellen, sondern können auch noch weite Strecken zurücklegen. 
Es gab auch schon den Fall, dass ein Heißluftballon über einer 
Chemieanlage Probleme hatte, so dass er dort notlanden musste 
(Beacon April 2007: Herr Kartoffelkopf ist gelandet).
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